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2 Code of Conduct 
Der	ÖPBV	(fortan	mitunter	mit	“wir”	bezeichnet)	will	keine	Plattform	für	Hassreden,	Diskriminierung,	
Belästigung	und	Bullying	bieten.	
Als	Gemeinschaft	wollen	wir	uns	grundsätzlich	von	xenophoben	Haltungen	distanzieren.	Sexismus,	
Rassismus,	Antisemitismus	und	das	Ausleben	oder	Verherrlichen	von	Extremismen	wird	nicht	
toleriert.	Hierzu	herrscht	eine	Null-Toleranz-Grenze.	Die	Gesinnung	des	ÖPBVs	ist	Eine,	die	den	
Grundregeln	der	Integrität,	Respekt	und	Wertschätzung	folgt.	
In	diesem	Sinne	wird	auch	von	den	MitgliederInnen	gefordert	eine	ähnliche	Haltung	zu	präsentieren.	
Der	ÖPBV	ist	politisch	neutral	und	steht	in	keiner	Beziehung	zu	politischen	Parteien.	
Der	Spieler/Die	Spielerin	hat	sich	entsprechend	den	fundamentalen	Prinzipien	des	Fairplay	und	der	
Ethik	im	Sport	gegenüber	seinem/ihrer	GegnerIn,	anderen	SpielerInnen,	FunktionärInnen	und	
ZuschauerInnen	zu	verhalten.	Man	darf	dessen	Ideale	weder	durch	Doping	noch	durch	Betrug,	List	
oder	Gewalt	verraten.	Bei	vorsätzlicher	Missachtung	dieser	Regeln,	behält	sich	der	ÖPBV	einen	
Auschluss	aus	dem	Verband	und	eine	Kündigung	der	Mitgliedschaft	vor.	

3 Allgemeines zur Sportordnung 
3.1 Anwendungs- und Geltungsbereich 

• Diese	Sportordnung	regelt	alle	nationalen	Tätigkeiten	des	ÖPBVs	die	in	dessen	
Zuständigkeitsbereich	fallen.	

• Überregionale	Wettkämpfe	liegen	in	der	Verantwortung	des	ÖPBVs.	
• Regionale	Wettbewerbe	liegen	in	der	Verantwortung	der	Landesverbände,	hier	behält	sich	

der	ÖPBV	jedoch	vor	gewisse	Rahmenbedingungen	zu	setzen.	
o Beispiele	überregionale	Wettkämpfe:	Grand	Prix,	ÖM,	Regionalliga,	Austrian	Pool	

Tour	etc.	
o Beispiele	regionale	Wettkämpfe:	LV-Turnier,	LM,	Landesliga	etc.	

• Grundsätzlich	gelten	die	Regelungen	des	Sportreglements	auch	für	die	Kategorie	
„RollstuhlfahrerInnen“	–	siehe	zusätzlich	Pkt.	Sonderregelungen	Rollstuhl.	

• Die	Erstellung	und	Verwaltung	der	offiziellen	österreichischen	Rangliste	obliegt	dem	ÖPBV.	
• Zusätzlich	liegt	die	Verwaltung	und	Entwicklung	der	AustrianPoolTour	in	der	Verantwortung	

des	ÖPBVs.	Sämtliche	Regelung	dazu	finden	sich	unter	https://www.oepbv.at/apt/		

3.2 Verantwortung für die Sportordnung 
Die	Sportdirektion	ist	in	allen	Sportfragen	bzgl.	dieser	Sportordnung	der	erste	Ansprechpartner.	
Das	Präsidium	des	ÖPBVs	entscheidet	bei	Fragen	zu	Themen	die	hier	nicht	präzise	genug,	oder	
gar	nicht	abgebildet	sind.	

3.3 Haftung 
Jeder	LV	haftet	gegenüber	dem	ÖPBV	für	die	Folgen	der	Handlungen	bzw.	Unterlassungen	seiner	
Mitgliedsvereine.	Ebenso	haftet	jeder	Verein	gegenüber	seinem	LV	für	die	Folgen	der	
Handlungen	bzw.	Unterlassungen	seiner	VereinsmitgliederInnen.	

3.4 Werbung 
• Bei	offiziellen	Wettkämpfen	(z.B.	WM,	EM,	Ö-Cup,	ÖM,	Worldtour,	Eurotour	etc.)	kann	jede	

Teilnehmerin/jeder	Teilnehmer	vom	ÖPBV	verpflichtet	werden	Werbelogos,	
Werbeaufschriften	von	Verbandssponsoren	zu	tragen.	
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• Wird	eine	Teilnahme	an	einem	Event	finanziell	vom	ÖPBV	unterstützt,	so	müssen	persönliche	
Sponsorings	vorab	mit	dem	ÖPBV	abgesprochen	werden.	Sollte	dies	nicht	erfolgen,	behält	
sich	der	ÖPBV	vor	die	Unterstützung	zu	unterlassen	oder	ggf.	auch	zurückzufordern.	

• Der	ÖPBV	behält	sich	vor	etwaige	anstößige	oder	unpassende	Werbungen	zu	untersagen.	

3.5 Saison 
Die	Saison	dauert	vom	1.	Jänner	bis	zum	31.	Dezember	eines	jeden	Jahres.	

3.6 Bekleidung 
Bei	Veranstaltungen	(Turniere,	Liga	o.Ä.)	gibt	es	die	Unterscheidung	zwischen	DresscodeBEFREIUNG	
und	DresscodePFLICHT.	
DresscodeBEFREIUNG	(Dresscode	NEIN)	
	 Es	gibt	keine	Vorschriften	hinsichtlich	der	Bekleidung	
DresscodePFLICHT	(Dresscode	JA):	

Grundsatz:	saubere,	ordentliche,	gepflegte	Sportkleidung!	
Das	Tragen	einer	Kopfbedeckung	wie	Hut,	Kappe,	Kopftuch	u.Ä.	ist	nicht	erlaubt	(Ausnahme:	
ethisch	oder	religiös	begründetet	Kopfbedeckung	von	in	Österreich	anerkannten	Religionen).	
Das	Spielen	mit	Ohrstöpsel/-Kopfhörer	etc.	ist	nicht	gestattet	(Ausnahme:	med.	
Notwendigkeit).		
Der	ÖPBV	behält	sich	vor	etwaige	zusätzliche	Regelungen	für	die	Bekleidung	je	Event	zu	
definieren.	Diese	müssen	aber	in	angemessener	Zeit	vor	dem	Event	bekannt	gegeben	
werden.	
In	Streitfällen	entscheidet	die	Turnierleitung/Wettkampfleitung	vor	Ort	

o Männer:	
§ Hose:	lange	einfärbige	Stoffhose	(keine	Jean,	keine	Nieten,	Ketten	oder	

Ähnliches..)	
§ Oberbekleidung:	Poloshirt/angedeuteter	Kragen	oder	Hemd	

• Das	Tragen	eines	Pullovers	ist	fallweise	von	der	Turnierleitung	zu	
genehmigen	–	diese	entscheidet	anhand	der	herrschenden	
Temperaturen.	

§ Schuhe:	sauberes	Schuhwerk	(geschlossen	-	Halbschuh)	
• Dunkle,	einfärbige	schuhe	

§ Das	Tragen	des	Abzeichen	des	jeweiligen	Landesverbands	bei	überregionalen	
Turnieren	ist	erwünscht	

o Damen:		
§ Hose:	einfärbige	Stoffhose	(keine	Jean,	keine	Nieten)	oder	Rock	
§ Oberbekleidung:	Poloshirt/angedeuteter	Kragen	oder	Bluse	

• Das	Tragen	eines	Pullovers	ist	fallweise	von	der	Turnierleitung	zu	
genehmigen	–	diese	entscheidet	anhand	der	herrschenden	
Temperaturen.	

§ Schuhe:	sauberes,	geschlossenes	Schuhwerk	
• Dunkle,	einfärbige	schuhe	

§ Das	Tragen	des	Abzeichens	des	jeweiligen	Landesverbands	bei	
überregionalen	Turnieren	ist	erwünscht	
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o Dresscode	Mannschaft:	
§ Oberbekleidung	und	Hosen	aller	SpielerInnen	einer	Mannschaft	müssen	

einheitlich	(gleiche	Farbe)	sein	und	der	Vereinsname	sollte	erkenntlich	sein	

3.7 Alterskategorien 
Kategorie	 Kriterium	

Knirpse	 Darf	seinen	15.	Geburtstag	nicht	in	der	jeweiligen	Saison	haben	

U17	 Muss	seinen	15.	oder	16.	Geburtstag	in	der	jeweiligen	Saison	haben	

U19	 Muss	seinen	17.	oder	18.	Geburtstag	in	der	jeweiligen	Saison	haben	

U23	 Muss	seinen	19.,20.,21.	oder	22.	Geburtstag	in	der	jeweiligen	Saison	haben	

Mädchen	 Darf	ihren	19.	Geburtstag	nicht	in	der	jeweiligen	Saison	haben	(oder	jünger)	

Damen	 Keine	Altersbeschränkung	

Allgemein	 Keine	Altersbeschränkung	

Senioren	 Muss	den	45.	Geburtstag	in	der	jeweiligen	Saison	haben	(oder	älter)	
	 *für	EM	o.Ä.	gelten	die	Grenzen	der	EPBF	

Ladies	 Muss	den	45.	Geburtstag	in	der	jeweiligen	Saison	haben	(oder	älter)	

Wheelchair	 Keine	Altersbeschränkung	

 

3.8 Vereinszugehörigkeit / Vereinswechsel 
Ein	Spieler/eine	Spielerin	kann	zu	jedem	Zeitpunkt	immer	nur	für	einen	ÖPBV-Verein	spielberechtigt	
sein.		
Anm.:	Mit	der	Ausnahme	durch	einen	Leihvertrag	in	Mannschaftsbewerben.		
Im	Zeitraum	einer	Saison	kann	nur	1	Vereinswechsel	und	nur	in	der	Übertrittszeit	vom	15.12.	bis	
15.01.	vorgenommen	werden.	
	

3.9 Übertrittszeit 
3.9.1 Vereinswechsel innerhalb der Übertrittszeit 

	 Zwischen	Vereinen	
desselben	Landesverbands	

Zwischen	Vereinen	
verschiedener	
Landesverbände	

Möglich im Zeitraum von – bis 15.12.-zweiter Freitag im 
Jänner 

15.12.-zweiter Freitag im 
Jänner 

Gültig Bis zum nächsten 
Vereinswechsel 

Bis zum nächsten 
Vereinswechsel 

Spielberechtigt ab der neuen Saison der neuen Saison 

INFO: Abwicklung im Rahmen der Lizenzlösung der neuen Saison über die Homepage des ÖPBVs 
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3.9.2 Vereinswechsel nach der Übertrittszeit – bei Wohnsitzwechsel/Präsenzdienst etc. 
	 	 	 	

Möglich	im	Zeitraum	von	–	bis	 Jederzeit	

Gültig	 Bis	zum	nächsten	Vereinswechsel	

Einzubringen	durch	bzw.	wo	 Den	neuen	Verein	beim	LV	bzw.	bei	Vereinen	verschiedener	
LV	beim	ÖPBV	

Abwicklung	 Durch	den	ÖPBV	in	der	Tournament	App	

Spielberechtigt	ab	 Erfolgter	Änderung	in	der	Spielerdatei	

 

3.9.3 Leihvertrag 
 

Zwischen	Vereinen	
desselben	Landesverbands 

Zwischen	Vereinen	
verschiedener	
Landesverbände 

Möglich im Zeitraum von – bis 
Wenn	für	den	Stammverein	

noch	kein	Ligaeinsatz	
erfolgte.	

Wenn	für	den	Stammverein	
noch	kein	Ligaeinsatz	erfolgte.	

Gültig 
Bis	Ende	der	Saison-	danach	
wird	dieser	Eintrag	vom	

ÖPBV	gelöscht	

Bis	Ende	der	Saison-	danach	
wird	dieser	Eintrag	vom	ÖPBV	

gelöscht	

Beizubringende Unterlagen Leihvertrag	 Leihvertrag	

Einzubringen durch bzw. wo 
Durch	den	ausleihenden	

Verein	beim	LV	
Durch	den	ausleihenden	

Verein	beim	ÖPBV	

Vermerk „Leihvertrag“ in der 
TournamentApp Durch	den	ÖPBV	 Durch	den	ÖPBV	

Spielberechtigt ab 
dem	erfolgten	Vermerk	

„Leihvertrag“	
dem	erfolgten	Vermerk	

„Leihvertrag“	

 

3.10 Sonderregelungen „Rollstuhl“ 
Grundsätzlich	gelten	die	Regelungen	des	Sportreglements	auch	für	die	Kategorie	
„RollstuhlfahrerInnen“	mit	folgenden	Ausnahmen:	

3.10.1 SportlerIinnen der Kategorie „Rollstuhl  
Alle	SpielerInnen,	die	unter	diese	Kategorie	fallen,	müssen	eine	Bewegungsbehinderung	aufweisen,	
die	sie	zur	Benutzung	eines	Rollstuhles	zwingt.	Dazu	zählen	z.B.:	Querschnittslähmung,	Lähmung	von	
Gliedmaßen,	Amputation	oder	eine	andere	anerkannte	Behinderung.	Unter	Umständen	kann	die	
Bescheinigung	eines	Arztes	erforderlich	sein.		
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3.10.2 Anforderungen an den Rollstuhl, Fouls  
a)			Die	Höhe	des	Sitzes	einschließlich	Sitzkissen	darf	(vom	Boden	gemessen)	68,5	cm	nicht	

überschreiten.		

b)			Es	dürfen	keine	Stehhilfen	benutzt	werden,	die	es	dem	SpielerIn	erlauben,	aus	der	stehenden	
Position	zu	spielen.		

c)			Der	SpielerIn	muss	während	des	Stoßes	sitzen	bleiben,	wobei	sich	mindestens	eine	Gesäßhälfte	
auf	dem	Sitz/Sitzkissen	befinden	muss.		

d)	 Wird	ein	Sitzkissen	benutzt,	muss	dieses	flach	auf	dem	Sitz	des	Rollstuhls	liegen	und	die	Sitzfläche	
vollständig	bedecken.	Es	darf	nicht	so	zusammengefaltet	werden,	dass	sich	der	Spieler*in	rittlings	
daraufsetzen	kann.		

e)			Der	SpielerIn	darf	sich	nicht	auf	ein	Rad	oder	eine	Armlehne	setzen.		

f)			Der	SpielerIn	darf	während	seines	Stoßes	mit	keinem	Fuß	den	Boden	berühren.		

g)	 Der	SpielerIn	darf	seine	Beine	nicht	zur	Unterstützung	eines	Stoßes	gegen	den	Tisch	oder	seinen	
Rollstuhl	lehnen.		

h)	 Es	ist	den	SpielernInnen	erlaubt,	Hilfsmittel	wie	Queueverlängerungen,	spezielle	Hilfsqueues	etc.	
zu	benutzen.	Es	darf	den	SpielernIn	während	des	eigentlichen	Stoßes	nicht	geholfen	werden.	Eine	
andere	Person	darf	das	Hilfsqueue	halten,	aber	den	Stoß	muss	der/die	SpielerIn	allein	ausführen.		

i)			Benötigt	ein	SpielerIn	Hilfe,	um	sich	um	den	Tisch	zubewegen,	so	darf	er	diese	in	Anspruch	
nehmen.	Der	Rollstuhl	darf	während	des	Stoßes	aber	von	keiner	anderen	Person	berührt	werden.		

						Verstöße	gegen	oben	genannte	Regeln	werden	als	unsportliches	Verhalten	gewertet.	

j)		 Shot-Clock	Regelung:	50	Sekunden,	Extension	20	Sekunden	

k)		Ein	zusätzlicher	WC	Gang	kann	durch	die	Wettkampfleitung	genehmigt	werden	(jedoch	max.	2	pro	
Match)	

	

3.11 Markenschutz 
Die	Bezeichnung	„AUSTRIA	OPEN“	oder	eine	ähnliche	Ableitung	davon	ist	als	Gesamtturniername	
oder	als	Zusatz	im	Gesamtturniername	untersagt	und	kann	nur	vom	ÖPBV	vergeben	werden.	

4 Wettkampf / Turniere / Liga 
4.1 Turniere 
4.1.1 Allgemeines 

Teilnahme 
Zur	Teilnahme	an	sämtlichen	Sportveranstaltungen	des	ÖPBVs	sind	nur	
TeilnehmerInnen	mit	gültiger	ÖPBV-Lizenz	berechtigt.	Diese	kann	nur	im	Falle	einer	
bestehenden	Vereinszugehörigkeit	über	die	TournamentApp	gelöst	werden.	
Zusätzlich	gilt	für	alle	Personen,	die	in	einem	österr.	Verein	gemeldet	sind	eine	
erfolgreich	absolvierte	und	in	der	TournamentApp	eingetragene	
Schiedsrichterprüfung	als	Voraussetzung	zur	Teilnahme	an	einem	Turnier	des	ÖPBVs.	
Die	Definition	von	Voraussetzungen	für	die	Teilnahme	an	LV-Veranstaltungen	obliegt	
dem	jeweiligen	LV.	
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Abwicklung 
Sämtliche	für	die	ÖRL	(österreichische	Rangliste)	relevanten	Turniere	und	
Veranstaltungen	sind	über	die	TournamentApp	im	LIVE	SCORE	abzuwickeln.	Folglich	
entfällt	eine	zusätzliche	Übermittlung	etwaiger	Spielprotokolle	an	die	Geschäftsstelle.	
Proteste	o.Ä.	sind	gemäß	dem	u.a.	Instanzenzug	abzuhandeln	–	diese	bedürfen	
generell	der	Schriftform.	

Handyverbot  
Im	Wettkampfbereich	dürfen	Handys	o.Ä.	techn.	Geräte	(Smartwatch	etc.)	nicht	
sichtbar	sein	und	müssen	auf	lautlos	gestellt	werden.	
Sanktionen	laut	Disziplinarordnung.	

Hoheit 
Der	ÖPBV	behält	sich	vor,	SpielerInnen,	die	an	Turnieren	oder	Veranstaltungen	
teilnehmen,	die	den	ÖPBV	und/oder	seine	LVs	beeinflussen,	von	sämtlichen	ÖRL	
relevanten	Turnieren	und	Ligen	auszuschließen.	

∗ Ob	eine	Beeinflussung	vorliegt	oder	nicht,	wird	durch	das	Präsidium	des	ÖPBVs	
entschieden.	

Pünktlichkeit 
• Die	am	Turnier	teilnehmenden	Personen	müssen	mind.	30	Minuten	vor	dem	

Spieltermin	anwesend	sein.	
• Ist	ein/e	SpielerIn	fünf	Minuten	nach	Aufruf	seines/ihres	Spiels	nicht	spielbereit	

am	Tisch,	so	hat	ein	„letzter	Aufruf“	zu	erfolgen.	Ist	die	betreffende	Person	dann	
nach	weiteren	5	Minuten	immer	noch	nicht	spielbereit	am	Tisch,	wird	das	Match	
für	ihn/sie	als	verloren	gewertet	und	es	sind	die	entsprechenden	
Disziplinarmaßnahmen	einzuleiten.	

Höhere Gewalt: 
Grundsätzlich	muss	die	Verhinderung	der	rechtzeitigen	Anwesenheit,	sofort	wenn	
diese	absehbar	ist,	dem	WKL	bzw.	der	gegnerischen	Mannschaft	gemeldet	werden.	
Geschieht	dies	nicht,	verfällt	jeder	Anspruch	und	selbst	triftige	Gründe	verhindern	
nicht	die	disziplinäre	Ahndung	des	Nichtantretens.	
Beispiele	für	höhere	Gewalt:	Verkehrsunfall,	Stau,	Verspätung	öffentlicher	
Verkehrsmittel,	medizinische	Notfälle	etc.	

	
Instanzenzug 

LV-Turniere:	
1. Wird	durch	den	LV	geregelt		
	
ÖPBV	Turniere:	
1. SchiedsrichterInnen	/	GegnerInnen	
2. Turnier/Wettkampfleitung		
3. Techn.	Direktor	
4. Protest*	beim	ÖPBV	Präsidium	–	Bildung	eines	Schiedsgerichts	

*Der	Protest	hat	schriftlich	zu	erfolgen	
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Turnierformen/Kategorien 
Die	genaueren	Infos	zu	den	vom	ÖPBV	ausgetragenen	Turnieren	werden	in	den	
jeweiligen	Ausschreibungen	geregelt.	Diese	sind	für	das	jew.	ausgeschriebene	Turnier	
gültig	und	verpflichtend	einzuhalten.	

• Grand	Prix	(ÖPBV)	
§ Allgemeine	Klasse	
§ Ladies	&	Senioren	
§ Damen	
§ Jugend	
§ Wheelchair	

• LV-Turnier	(LV)	
§ Wer	an	einem	LV-Turnier	teilnehmen	darf	(z.B.	andere	LV-zugehörigkeit	

o.Ä.)	obliegt	dem	Landesverband	des	auszutragenden	LV-Turniers	
• Österreichische	Meisterschaft	/	Staatsmeisterschaft	(ÖPBV)	

§ Allgemeine	Klasse	
§ Ladies	&	Senioren	
§ Damen	
§ Knirpse	
§ U17	
§ U19	
§ Mädchen	
§ Wheelchair	

• Ö-Cup	(ÖPBV)	
• Landes-Mannschaftscup	(LV)	
• Landesmeisterschaft	(LV)	

§ Allgemeine	Klasse	
§ Ladies	&	Senioren	
§ Damen	
§ Jugend	(U19)	

• Weitere	Jugendklassen	können	ausgetragen	werden	
§ Wheelchair	

4.2 Liga 
4.2.1 Allgemeines 

Die	genaueren	Infos	zu	den	vom	ÖPBV	ausgetragenen	Ligen	werden	in	den	jeweiligen	
Ausschreibungen	geregelt.	Diese	sind	für	die	entsprechende	Saison	gültig	und	
verpflichtend	einzuhalten.	

Abwicklung 
Sämtliche	gespielten	Ligapartien	sind	in	der	TournamentApp	zu	erfassen.	
Eine	Eintragung	der	Ergebnisse	muss	unmittelbar	nach	Spielende	erfolgen	(SpielerIn	
A	geg.	SpielerIn	B)	–	nicht	erst	nach	Beendigung	der	Begegnung	(Mannschaft	A	geg.	
Mannschaft	B).	Folglich	entfällt	eine	zusätzliche	Übermittlung	der	Spielprotokolle	an	
die	Geschäftsstelle.	
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Teilnahme 
Eine	Teilnahme	am	Ligabetrieb	ist	nur	mit	einer	gültigen	ÖPBV-Lizenz	möglich.	
Sonderregelung	Liechtenstein:		
SpielerInnen	aus	Liechtenstein	sind	österr.	StaatsbürgerInnen	gleichgestellt.	

Hoheit 
Der	ÖPBV	behält	sich	vor,	SpielerInnen	die	am	Ligabetrieb	teilnehmen,	die	den	ÖPBV	
und/oder	seine	LVs	beeinflussen	von	sämtlichen	ÖRL	relevanten	Turniere	und	Ligen	
auszuschließen.	

§ Ob	eine	Beeinflussung	vorliegt	oder	nicht,	wird	durch	das	Präsidium	des	ÖPBVs	
entschieden.	

Pünktlichkeit 
Ist	ein/e	SpielerIn	fünf	Minuten	nach	Aufruf	seines/ihres	Spiels	nicht	spielbereit	am	
Tisch,	so	hat	ein	„letzter	Aufruf“	zu	erfolgen.	Ist	die	betreffende	Person	dann	nach	
weiteren	5	Minuten	immer	noch	nicht	spielbereit	am	Tisch,	wird	das	Match	für	
ihn/sie	als	verloren	gewertet	und	es	sind	die	entsprechenden	Disziplinarmaßnahmen	
einzuleiten.	
Die	Heimmannschaft	ist	verpflichtet	die	Spielstätte	min.	30	Minuten	vor	Spielbeginn	
für	die	Gastmannschaft/en	zu	öffnen	und	die	Möglichkeit	des	„Einspielens“	zu	
gewähren.	

Höhere Gewalt 
Grundsätzlich	muss	die	Verhinderung	der	rechtzeitigen	Anwesenheit,	sofort	wenn	
diese	absehbar	ist,	dem	WKL	bzw.	der	gegnerischen	Mannschaft	gemeldet	werden.	
Geschieht	dies	nicht,	verfällt	jeder	Anspruch	und	selbst	triftige	Gründe	verhindern	
nicht	die	disziplinäre	Ahndung	des	Nichtantretens.	
Beispiele	für	höhere	Gewalt:	Verkehrsunfall,	Stau,	Verspätung	öffentlicher	
Verkehrsmittel,	medizinische	Notfälle	etc.	
 

Handyverbot  
Im	Wettkampfbereich	dürfen	Handys	o.Ä.	techn.	Geräte	(Smartwatch	etc.)	nicht	
sichtbar	sein	und	müssen	auf	lautlos	gestellt	werden.	
Sanktionen	laut	Disziplinarordnung.	

Instanzenzug 
Landesliga:	
										Wird	durch	den	LV	geregelt	

Regionalliga:	
1. SchiedsrichterInnen	/	GegnerInnen	
2. MannschaftführerInnen	
3. RL-Referent	
4. Protest*	beim	ÖPBV	Präsidium	–	Bildung	eines	Schiedsgerichts	

• *Der	Protest	hat	schriftlich	zu	erfolgen	
Bundesliga:	

• SchiedsrichterInnen	/	GegnerInnen	
• MannschaftführerInnen	
• BL-Referent	
• Protest*	beim	ÖPBV	Präsidium	–	Bildung	eines	Schiedsgerichts	
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Bundesliga 
§ Tabellengröße	

o Max	8	Mannschaften	–	österreichweit	
§ Dresscode	

o JA	–	Mannschaft	
§ +	Sonderregelungen	laut	Ausschreibung	

§ Spielformat	
o Laut	jährlicher	Ausschreibung	

§ Qualifikation	
o Laut	jährlicher	Ausschreibung	

§ Abwicklung	
o Die	Bundesliga	wird	per	LiveScore	über	die	TournamentApp	

abgewickelt	
§ Teilnahme	

o Laut	jährlicher	Ausschreibung	
o Jeder	Verein	kann	max.	1	Mannschaft	in	der	Bundesliga	halten	

Regionalliga 
§ Tabellengröße	

o Max.	16	Mannschaften	
§ Aufgeteilt	auf	2	Regionen	mit	max.	je	8	Mannschaften	

§ Dresscode	
o JA	-	Mannschaft	

§ Spielformat	
o Laut	jährlicher	Ausschreibung	

§ Qualifikation	
o Laut	jährlicher	Ausschreibung	

§ Abwicklung	
o Die	Regionalliga	sollte	per	LiveScore	über	die	TournamentApp	

abgewickelt	werden	
§ Teilnahme	

o Laut	jährlicher	Ausschreibung	
o Jeder	Verein	kann	max.	1	Mannschaft	je	Region	halten	
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Relegation zur Regionalliga 
Jeder	Landesverband	hat	die	Möglichkeit	am	Ende	der	Saison	eine	Mannschaft	einer	
Landesliga	zur	Relegation	für	die	Regionalliga	zu	nominieren.	Diese	spielt	dann	in	der	
Relegation	um	einen	der	freien	Plätze	in	der	Regionalliga.	

Die	entsendete	Mannschaft	muss	im	entsprechenden	Jahr	am	Ligabetrieb	im	LV	
teilgenommen	haben.	

§ Tabellengröße	
o Max.	10	Mannschaften		

§ Dresscode	
o JA	-	Mannschaft	

§ Spielformat	
o Laut	jährlicher	Ausschreibung	

§ Qualifikation	/	Teilnehmer	
o Nominierung	durch	die	Landesverbände	
o Letztplatzierten	je	Region	

§ Abwicklung	
o Die	Relegation	sollte	per	LiveScore	über	die	TournamentApp	

abgewickelt	werden	

Landesligen 
§ 1.	Landesliga	(1.LL)	

§ Tabellengröße	
o Min.	6	Mannschaften	
o Max.	8	Mannschaften	

§ Zusätzlich	benötigte	Ligaplätze	
o Für	zusätzliche	Ligaplätze	ist	eine	2.	Landesliga	zu	eröffnen	

§ Dresscode	
o JA	-	Mannschaft	

§ Spielformat	
o Festlegung	durch	den	jew.	Landesverband	

§ Dieses	muss	jedoch	vor	der	Festlegung	mit	der	
Geschäftsstelle	des	ÖPBVs	abgesprochen	werden	

§ Qualifikation	
o Festlegung	durch	den	jew.	Landesverband	

§ Lizenz	
o Jede/r	SpielerIn	der	Mannschaft	muss	eine	aktuelle	Lizenz	beim	

ÖPBV	gelöst	haben	
o Auch	für	die	Mannschaft	gilt	es	eine	Lizenz	zu	lösen	(Startgeld)	
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§ 2.	Landesliga	(2.LL)	
§ Tabellengröße	

o Min.	6	Mannschaften	
o Max.	8	Mannschaften	

§ Zusätzlich	benötigte	Ligaplätze	
o Für	zusätzliche	Ligaplätze	ist	eine	3.	Landesliga	zu	eröffnen	

§ Dresscode	
o JA	-	Mannschaft	

§ Spielformat	
o Festlegung	durch	den	jew.	Landesverband	

§ Dieses	muss	jedoch	vor	der	Festlegung	mit	der	
Geschäftsstelle	des	ÖPBVs	abgesprochen	werden	

§ Qualifikation	
o Festlegung	durch	den	jew.	Landesverband	

§ Lizenz	
o Jede/r	SpielerIn	der	Mannschaft	muss	eine	aktuelle	Lizenz	beim	

ÖPBV	gelöst	haben	
o Auch	für	die	Mannschaft	gilt	es	eine	Lizenz	zu	lösen	(Startgeld)	

	
§ 3.	Landesliga	(3.LL)	

§ Tabellengröße	
o Min.	6	Mannschaften	
o Max.	8	Mannschaften	

§ Zusätzlich	benötigte	Ligaplätze	
o Für	zusätzliche	Ligaplätze	ist	eine	4.	Landesliga	zu	eröffnen	

§ Dresscode	
o JA	-	Mannschaft	

§ Spielformat	
o Festlegung	durch	den	jew.	Landesverband	

§ Dieses	muss	jedoch	vor	der	Festlegung	mit	der	
Geschäftsstelle	des	ÖPBVs	abgesprochen	werden	

§ Qualifikation	
o Festlegung	durch	den	jew.	Landesverband	

§ Lizenz	
o Jede/r	SpielerIn	der	Mannschaft	muss	eine	aktuelle	Lizenz	beim	

ÖPBV	gelöst	haben	
o Auch	für	die	Mannschaft	gilt	es	eine	Lizenz	zu	lösen	(Startgeld)	
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§ 4.	Landesliga	(4.LL)	
§ Tabellengröße	

o Min.	6	Mannschaften	
o Max.	8	Mannschaften	

§ Zusätzlich	benötigte	Ligaplätze	
o Für	zusätzliche	Ligaplätze	ist	eine	zusätzliche	4.	Landesliga	zu	

eröffnen	(z.B.	4.	LL	B)	
§ Dresscode	

o JA	-	Mannschaft	
§ Spielformat	

o Festlegung	durch	den	jew.	Landesverband	
§ Dieses	muss	jedoch	vor	der	Festlegung	mit	der	

Geschäftsstelle	des	ÖPBVs	abgesprochen	werden	
§ Qualifikation	

o Festlegung	durch	den	jew.	Landesverband	
§ Lizenz	

o Jede/r	SpielerIn	der	Mannschaft	muss	eine	aktuelle	Lizenz	beim	
ÖPBV	gelöst	haben	

o Auch	für	die	Mannschaft	gilt	es	eine	Lizenz	zu	lösen	(Startgeld)	
	
Zusatzinfo:	Für	die	niedrigste	im	Bundesland	gespielte	Landesliga	gibt	es	keine	Mindestanzahl	für	
Mannschaften	
 

4.3 Turnier /Liga Kalender 
4.3.1 Gültigkeit 

Der	von	der	techn.	Direktion	vorgegeben	Terminkalender	ist	für	die	einzelnen	
Landesverbände	verbindlich!	Werden	RL-Bewerbe	nicht	an	diesen	Vorgaben	entsprechenden	
Terminen	(Terminmonat)	ausgetragen,	so	werden	sie	nicht	für	die	jeweilige	RL	gewertet!	

Eine	Verschiebung	ist	beim	ÖPBV	anzusuchen	und	kann	von	diesem	entsprechend	
angenommen	werden.	

4.3.2 Zeitraum 
Der	Terminkalender	ist	vor	dem	Beginn	der	Übertrittszeit	von	der	techn.	Direktion	an	die	
Landesverbände	auszusenden.	

4.3.3 Inhalte 
§ ÖM	/	Staatsmeisterschaft	
§ Grand	Prix	
§ Regionalliga	
§ Ö-Cup	
§ Landesmannschafts	Cup	(Vorgabe	auf	Monatsbasis)	
§ Landesliga	-	Vorschlag	
§ Landesmeisterschaften	(Vorgabe	auf	Monatsbasis)	
§ LV-Turniere	(Vorgabe	auf	Monatsbasis)	
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4.3.4 Terminschutz 
Etwaige	geschützte	Termine	werden	im	ausgesendeten	Terminkalender	entsprechend	
markiert	bzw.	angeführt.	
Etwaige	Ausnahmen	sind	vom	ÖPBV	explizit	zu	genehmigen	

5 Rangliste 
5.1 Grundsätzliches 
Die	ÖRL	ist	die	Grundlage	bzw.	Richtlinie	für	die	Vergabe	von	Startplätzen	sowie	das	Setzen	in	die	
Raster	bei	Turnieren	und	Einzelmeisterschaften.	

Unter	dem	oben	angeführten	Punkt	„Turnierformen“	Turniere	und	sämtliche	Ligen	finden	in	der	
Rangliste	Berücksichtigung.	Zusätzlich	werden	auch	diverse	internationale	Turniere	in	der	Rangliste	
erfasst.	Dabei	hat	jedes	Turnier	eine	zugewiesene	Kategorie,	in	welcher	das	jeweilige	Turnier	
gewertet	wird	(diese	ist	in	der	jew.	Turnierausschreibung	definiert).	Über	diverse	vordefinierte	Filter	
kann	sich	der/die	BenutzerInnen	eine	individuell	Ansicht	der	Rangliste	erstellen	um	verschiedene	
Aussagen	ableiten	zu	können.	Im	Punkt	„Filter“	sind	diese	vordefinierten	Filter	angeführt	und	unter	
„Punktevergabe“	findet	sich	die	Zuordnung	zwischen	Turnier	/	Liga	und	Ranglistenkategorie.	Im	
Punkt	Nominierungskriterien	werden	jene	Filtereinstellungen	angeführt,	welche	für	etwaige	
Nominierungen	durch	den	ÖPBV	verwendet	werden	(Staatsmeisterschaft,	ÖM)	

5.2 Aufbau 
Die	Ranglisten	gliedern	sich	grundsätzlich	in	2	verschiedene	Ansichtsmöglichkeiten:	

− Fixe	Monatsrangliste	
− Dynamische	Ranglisten	

5.2.1 Fixe Monatsrangliste 
Diese	stellt	die	vom	ÖPBV	verwendete	Rangliste	für	Nominierungen	und	Setzungen	dar.		

	

														

	
Eine	Mehrfachauswahl	in	einer	„Filterkategorie“	ist	hier	nicht	vorgesehen	–	dazu	dient	die	
dynamische	Rangliste.	

1	 Auswahl	des	Ranglistenstichtags	–	Standardmäßig	ist	immer	die	aktuellste	RL	ausgewählt	

2	
Turnierkategorien	–	Welche	Turniere	werden	in	die	Rangliste	eingespielt	
Auswahl:	Allgemein,	Damen,	Senioren/Ladies,	Jugend,	Rollstuhl,	Team,	International	
Die	Kategorie	wird	in	der	jew.	Ausschreibung	definiert	

3	 Altersklassen:	die	SpielerInnen	welcher	Altersklasse	sollen	angezeigt	werden	
Auswahl:	Alle,	Senioren/Ladies,	Herren,	Damen,	U23,	U19,	U17,	Knirpse,	Mädchen,	Rollstuhl	

4	 Regionsfilter:	die	SpielerInnen	welcher	Region	sollen	angezeigt	werden	

1	 3	2	 4	
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5.2.2 Dynamische Rangliste 

	

	

	

	

	

	

	

	

Ab	2023	soll	es	die	Möglichkeit	geben,	dass	Turniere	auch	nach	einer	beliebig	zusammengestellten	
dynamischen	Rangliste	gesetzt	werden.	z.B.:	Allgemeine	Turniere	+	Team	

Folgend	beispielhaft	die	Filterung	zur	Setzung	bei	einem	Allgemeinen	und	einem	Senioren	GP:	

Allgemeiner	GP:	 	 	 Senioren	GP:	

	

	

	

	

 

5.3 Punktevergabe (Turnier – Filterzuweisung) 
Kategorie	 Turniere	

International	

Weltmeisterschaft	
WPA	Turniere	

Europameisterschaft	
Eurotour	

Europaturniere	
Etc.	

Allgemeine	Klasse	

Grand	Prix	
Doppel	Grand	Prix	

Landesmeisterschaften	
LV-Turniere	

LV-Doppel	Turniere	

1	 Turnierkategorie:	Mehrfachauswahl	–	die	Punkte	aus	welchen	Turnierkategorien	sollen	
aufsummiert	werden	

2	 SpielerInnen-Kategorie:	Die	SpielerInnen	aus	welcher	Kategorie	sollen	angezeigt	
werden	

3	 Regionsauswahl:	Die	SpielerInnen	aus	welchem	LV	sollen	angezeigt	werden	
4	 Vereinszugehörigkeit:	Möglichkeit	zur	Einschränkung	auf	Vereinsebene	

5	 Betrachtungszeiträume:	wie	weit	zurück	sollen	die	Ergebnisse	in	die	anzuzeigende	
Rangliste	miteinfließen?	

1	 Allgemein	+	TEAM	 	 1	 Senioren	+	TEAM	
2	 Allgemein	 	 2	 Senioren	
3	 Österreichweit	 	 3	 Österreichweit	
4	 Bleibt	offen	 	 4	 Bleibt	offen	
5	 365	Tage	 	 5	 365	Tage	

1	

2	 3	 4	 5	
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Team	

Regionalliga	
1.	Landesliga	
2.	Landesliga	
3.	Landesliga	
4.	Landesliga	

Ö-Cup	
LV-Cup	

Senioren&Ladies	 Senioren&Ladies	Grand	Prix	
Senioren&Ladies	Landesmeisterschaften	

Damen	 Damen	Grand	Prix	
Damen	Landesmeisterschaften	

Jugend	 Jugend	Grand	Prix	
Jugend	Landesmeisterschaften	

Wheelchair	
Wheelchair	Grand	Prix	

Wheelchair	Landesmeisterschaften	

5.4 Punktetabelle 
Siehe	Anhang	zur	Sportordnung	

5.5 Punktevergabe 
Welche	Punkte	werden	in	der	Rangliste	berücksichtigt?	

	 Generell	ergibt	sich	die	Rangliste	durch	die	Summierung	der	Punkte	für	die	im	
Betrachtungszeitraum	erreichten	Ergebnisse.	Der	Betrachtungszeitraum	für	die	Fixe	
Monatsrangliste	beträgt	365	Tage	(rollierend).	

	 In	diesen	365	Tagen	werden	folgende	ranglistenrelevanten	Turniere	ausgetragen:	

Event	 Anzahl	der	Austragungen	 Wertung	
allgemeine	Grand	Prixs	 5	 TOP	4	Wertungen	

Spezial	Grand	Prixs	
(Senioren,	Wheelchair,	Jugend,	Damen)	 3	 TOP	2	Wertungen	

Landesmeisterschaften	 4	 TOP	3	Wertungen	

Spezial	Landesmeisterschaften	 4	 TOP	3	Wertungen	

LV-Turniere	 6	 TOP	5	Wertungen	

Spezial	LV-Turniere	 3	 TOP	2	Wertungen	

Ö-Cup	 1	 1	Wertung	

LV-Cup	 1	 1	Wertung	

Regionalliga	 1	 1	Wertung	

Landesliga	 1	 1	Wertung	
INFO:	
Je	Landesverband	werden	max.	6	LV-Turniere	in	die	Wertung	einbezogen,	von	denen	wiederum	die	besten	5	
Ergebnisse	tatsächlich	gewertet	werden.	Der	Landesverband	kann	jedoch	mehr	LV-Turniere	veranstalten	–	
muss	jedoch	seine	6	Turniere,	welche	RL	relevant	sind	entsprechend	in	der	TA	erfassen.	
Sollte	ein	LV	dies	nicht	tun,	so	werden	die	ersten	6	LV-Turniere	herangezogen,	von	denen	wiederum	die	
besten	5	Ergebnisse	in	die	Wertung	miteinfließen.	
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5.6 Nominierungskriterien 
5.6.1 Staatsmeisterschaft / ÖM 

Zur	Vergabe	der	ÖPBV	Fixplätze	für	die	Staatsmeisterschaft	/	Österreichische	Meisterschaft	
werden	nur	die	Turniere	der	jeweiligen	Kategorie	herangezogen	

• Für	die	Ladies	&	Senioren	ÖM	wird	die	Kategorie	„Ladies	&	Senioren“	herangezogen,	
für	die	allgemeine	Klasse	die	Kategorie	„Allgemeine	Klasse“	etc.	

5.6.2 Europameisterschaft / Weltmeisterschaft 
Zur	Nominierung	für	Europameisterschaften	und	Weltmeisterschaften	liegt	die	
Entscheidungskompetenz	bei	den	jeweiligen	SpartenreferentInnen.	

Kategorie	 1.	Instanz	 2.	Instanz	
Allg.	Klasse	&	U23	 Strat.	Kadermanager	 Sportdirektion		
Ladies	&	Senioren	 Seniorenreferat	 Sportdirektion	
Damen	 Damenreferat	 Sportdirektion	
Jugend	 Jugendreferat	 Sportdirektion	
Wheelchair	 Rollstuhlreferat	 Sportdirektion	

	

Der	strategische	Kadermanager	unterstützt	zusätzlich	die	Fachreferenten	in	ihren	Entscheidungen	
und	steht	beratend	zur	Seite.	

Eine	Nominierung	durch	den	ÖPBV	wird	jedoch	nur	gültig,	wenn	diese	vom	Sportdirektor	offiziell	
bestätigt	wird!	

6 Kader / Trainer 
6.1 Grundsätzliches 
Die	Nominierung	und	Mitgliedschaft	im	österreichischen	Nationalkader	ist	Grundlage	für	die	
Nominierung	und	Entsendung	zu	internationalen	Bewerben.	Die	Benennung	des	Nationalkaders	liegt	
zur	Gänze	im	Zuständigkeitsbereich	des	ÖPBVs.	

INFO:	Dies	gilt	für	Bewerbe,	bei	denen	die	SportlerInnen	die	Nationalmannschaft	(Team	Austria)	
vertreten	(EM,	WM	o.Ä.)	

6.2 Der Nationalkader Damen und Herren 
6.2.1 A-Kader 

SportlerInnen	mit	überwiegend	internationaler	Sportausübung.	Die	SportlerInnen	des	A-
Kaders	haben	ihre	Karriere	in	Richtung	Profisport	ausgerichtet.	

6.2.2 Erweiterter Kader 
SportlerInnen	mit	europäischer	Orientierung	und	überwiegend	nationaler	Sportausübung.	
Die	SportlerInnen	des	B-Kaders	zeigen	deutliches	Potential	europäisches	Niveau	erreichen	zu	
können.	(„Brücke	zur	Karriere“)	
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6.2.3 Nominierungskriterien 
Die	Nominierungskriterien	sind	auf	der	ÖPBV	Homepage	unter	

https://oepbv.at/nationalkader_allgemein.php	einsehbar.	
	

Die	Anzahl	der	NK-MitgliederInnen	orientiert	sich	an	der	sportlichen	und	wirtschaftlichen	Situation	
im	Verband.	
Die	Nominierung	erfolgt	jährlich	durch	die	SpartenreferentenInnen/strategischer	Kadermanager	mit	
Zustimmung	der	Sportdirektion.		
	

6.3 Der Nationalkader Jugend 
6.3.1 A-Kader  

Besonders	förderungswürdige	Jugendliche	mit	überdurchschnittlichem	Potential	und	
Leistungsbereitschaft.		

 

6.3.2 B-Kader  
JugendsportlerInnen,	welche	die	objektiven	und	subjektiven	Leistungskriterien	erfüllen.  

 

6.3.3 Nominierungsgrundlagen  
 

Die	Nominierungskriterien	sind	auf	der	ÖPBV	Homepage	unter	
https://oepbv.at/nationalkader_jugend.php	einsehbar.	

 

Die	Anzahl	der	NK-MitgliederInnen	orientiert	sich	an	der	sportlichen	und	wirtschaftlichen	Situation	
im	Verband.	
Die	Nominierung	erfolgt	jährlich	am	Saisonende	durch	den/die	JugendreferentIn	mit	Zustimmung	der	
Sportdirektion	
	

6.4 Der Nationalkader Ladies und Senioren 
Eine	Nominierung	zur	EM	und	WM	der	Kategorien	Ladies	und	Senioren	erfolgt	in	Abstimmung	
zwischen	dem/der	SeniorenreferentIn	und	der	Sportdirektion.	

6.5 Der Nationalkader Rollstuhl/Wheelchair 
Eine	Nominierung	zur	EM	und	WM	bzw.	Nationalteam	„Ländervergleichskampf“	erfolgt	in	
Abstimmung	zwischen	dem/der	RollstuhlreferentIn	und	der	Sportdirektion.	

7 Wettkampfleitung / Turnierleitung / 
SchiedsrichterInnen 
• Die	Ausbildung	von	Schiedsrichter*innen,	Oberschiedsrichter*innen	sowie	Turnierleiter-	und	

Wettkampfleiter*innen	werden	in	der	Ausbildungsordnung	geregelt.	
• Die	Schiedsrichterausbildung	obliegt	dem	jeweiligen	Landesverband	und	muss	von	einem/r	

Oberschiedsrichter*in	durchgeführt	werden.	Die	Eintragung	der	Ausbildung	von	
SchiedrichterInnen	muss	der	Geschäftsstelle	mitgeteilt	werden.	Die	Eintragung	in	der	
TournamentApp	wird	im	LV	geregelt.	Die	Eintragung	von	OberschiedsrichterInnen	erfolgt	
durch	die	Geschäftsstelle.	 	
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8 Anhang 
8.1 Punkteverteilung Turniere 

Turnier	 Rang	1	 Rang	2	 Rang	3	 Rang	5	 Rang	9	 Rang	17	 Rang	25	 Rang	33	 REST	

GP	 1000	 850	 710	 580	 490	 362	 301	 251	

Si
eh

e	
an
ge
hä
ng
te
	E
xc
el
	D
at
ei

	

GP	
Doppel	

700	 595	 497	 401	 343	 253	 211	 176	

Ö-Cup	 350	 298	 249	 203	 172	 127	 105	 88	

LV-
Turnier	 300	 255	 213	 174	 147	 109	 60	 40	

LV-
Doppel	 200	 170	 142	 116	 98	 72	 40	 27	

LV-Cup	 179	 145	 121	 99	 83	 62	 51	 43	

LM	 450	 383	 320	 261	 221	 163	 135	 113	

WM	 1000	 850	 710	 580	 490	 362	 301	 251	

EM	 800	 595	 497	 401	 343	 253	 211	 176	

ET	 650	 553	 462	 377	 319	 235	 196	 163	

WPA	 800	 680	 568	 464	 392	 290	 241	 201	

EPBF	 400	 340	 284	 232	 196	 145	 120	 100	

	

Die	gesamte	Punktetabelle	kann	im	folgenden	Excel	abgerufen	werden:	

Punktetabelle.xlsx
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8.2 Punkteverteilung Liga 

	
Max.	
Punkte	

Pkt.	je	Game	oder	
Spiel	

RL	 900	 32	je	Match	
Max.	28	Matches	

1.LL	 700	 25	je	Match	
Max.	28	Matches	

2.LL	 448	 16	je	Match	
Max.	28	Matches	

3.LL	 280	 10	je	Match	
Max.	28	Matches	

4.LL	 168	 6	je	Match	
Max.	28	Matches	

	

	

*Die	Punkte	sind	in	den	einzelnen	Kategorien	(Damen,	Senioren	etc.)	gleich	gesetzt.	Sprich	ein	Sieg	
beim	Senioren	GP	bringt	1000	Punkte	für	die	Kategorie	Senioren.	

Die	Punkt	der	Ligen	sind	auf	ein	System	ausgelegt,	sodass	jede/r	SpielerIn	2	Sätze	pro	Begegnung	
spielt	bei	einer	Vollbesetzung	der	Liga	mit	8	Mannschaften.	

	

Mitgeltende	Dokumente	
Disziplinarordnung	 Link	
	

GP	=	Grand	Prix	 WM	=	Weltmeisterschaft	 ET	=	Eurotour	
LM	=	Landesmeisterschaft	 EM	=	Europameisterschaft	 RL	=	Regionalliga	
LL	=	Landesliga	 	 	


